
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 35 (1919)

Heft: 2

Artikel: Eidgenössisches Arbeitsamt

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-581057

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 18.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-581057
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


14 ganftr. fdpuetj. gmnbtv. Aeittiug („3Jïeifterblatt") Ar. 2

@S wäre ein Qrrtum, ju glauben, bag ber Bunb bie

Saft ber in bie Kompetenz ber Santone unb ber @e=

meinben fattenben Arbeiten ganz auf fief) nehmen tonne.
Der Bunb mu§ fief) barauf befctjränfen, itjnen ju ^»itfe
i$u fommen, inbem er ihnen ftrebit oerfefjafft. "

^ibgettôffif^cê $l*frett3amt
9Bie fetjon früher mitgeteilt würbe, tjat feiner^eit baS

©dpveizet. BolfSwirtfchaftSbepartement eine paritätifdje
ftoinmtffion unter bem Borfitj eines BertreterS beS De»

partements èingefetjt jur Beratung ber $rage ber @r=

riçhtung eines eibgenöffifdjen SohnamteS. Diefe Sîom»

miffion tjat in ihrer ©itpng com 17. SRärj ihre Arbeiten
beenbet, rcorauf baS Departement bem BunbeSrate ben

©ntwurf eines „BunbeSbefctjtuffeS betreffenb bie

Drbnung beS ArbeitSnertpttniffeS" unterbreitete.
Qn feiner ©itpng nom 29. SRärj hat ber BunbeSrat
befrfjtoffen, ben eibgenöffifdfjen Stäten non ber benor»

ftetjenben ©inrichtung ber Bortage Kenntnis ju geben
mit ber ©intabung, bie Priorität feftpfe^en unb bie

ftommiffionen p beftimmen, batnit bie Angelegenheit in
ber näcf>ften ©effion befjanbelt werben t'ann. Der ©nt=

murf, ber nom BunbeSrat in einer feiner nädjften ©itj»
ungen betjanbelt werben wirb, fief)t im wefentlictjen fol»
genbcS nor: ©rrichtung eines» eibgenöffifdjen Arbeits»
amteS, bem in ber §auptfa<f)e bie ©rforfctpng ber
ArbeitSnertpltniffe unb SebenSbebingungen obliegt, ©in»
fetpng non auS Bertretern ber Arbeitgeber unb ber
Arbeitnehmer pfammengefe^ten paritätifetjen, beut Ar»
beitSamt angegliederten fogenannten Sohnftetten, b. h-

einer jentraten eibgenöffifetjen Sotpforn miffion unb
non oerfcf)iebenen, naef) Betriebsarten ober regional ein»

gefegten eibgenöffifdjen SohnauSfcfpffen mit ber Befugnis
pr oerbinbtietjen $ eft fetpng non Söhnen. Diefe
Befugnis ift oortäuftg befcf)ränft auf bie Heimarbeit,
Eann aber bei nortjanbenem BebürfniS auSgebelfnt werben
auf Qnbuftrie, Hanbet unb ©ewerbe. Qm übrigen
amten bie Sohnftetten atS begutactjtenbe unb beratenbe
^nftanjen f)inficf)ttxcf) ber Dätigfeit beS Arbeitsamtes,
baS fie auef) buret) Ausführung non Aufträgen in feinen
Aufgaben p unterftütjen haben, ©ine bireffe Crbnung
beS ArbeitSnertjättniffeS ift neben ber Sotpfeftfetpug auch
baburdf) norgefetjen, baff ©efamtarbeitSoerträge
atS atigemein nerbinbtict) unb StormatarbeitSnerträge als
nict)t wegbebingbar erflärt werben tonnen.

Diefe Befugnis wirb, in ©rweiterung beS Art. 324
beS D.=9t, bem BunbeSrat übertragen, wobei aber pr
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Ausübung biefer Befugnis ein Antrag ber Sohnftetten
erforbertict) ift. ÜberbieS ift bie Befugnis nortäufig eben»

faits auf bie Heimarbeit befcfjränft, tann aber auf
^nbuftrie, Hanbet unb ©ewerbe ausgedehnt werben, gür
bie atS Abteilung beS BolfSwirtfctjaftSbepartementS nor»
gefetjene AmtSftelle ift bie urfprüngtict)e Bejeictpung als
Sofpamt fattengetaffen warben, einmal, weit bie ganje
(Einrichtung über bie btofje Sotpfeftfetpng hinausgeht,
unb fobann, weit fpejiett biefe teuere Befugnis nicht ber
ftaatticf)en Betprbe, fonbern ben Sohnftetten, b. h- ben
Bertretern ber Arbeitgeber unb Arbeiter fetbft, übertragen
werben will. Stimmt ber BunbeSrat bem ©ntwurfe p,
fo werben bamit bie State in bie Sage oerfetjt werben,
fctjoit in ber näctjften ©effion brei ißoftutate in einer
Bortage p befpnbetn : ©Raffung non Sohnämtern, AuS»
geftatt'ung beS KolleftinoertragSrecbteS unb ©infübrung
ber ©ojiaI=©tatiftif.

Uerbanflswesen.
©cljwetjerifcher Bautneifteroerbanb. Die non 640

SOtitgtiebern auS alten ©egenben ber ©djweij befucfjte
QahreSoerfammtung beS ©d)weijeri)ct)en Baumeifteroer»
banbeS ftimmte einhellig einem Antrag beS gentratoor»
ftanbeS betreffenb ^Regelung beS Konf urr enj»
wefenS für Hoch bauarbeiten p. $n ber forage
ber iRegetung ber Arbeitszeit natjm bie Ber»
fammtung in pftimmenbem ©inne Kenntnis non bem

bisherigen ©rgebniS ber Unterhanbtungen mit ben Ar»
beitern.

§olä=SDiarftbertcJ)te.
Holjprctfe. (ßorr.) An ber am 26. SRärj ftattgefun»

benen Dtu^hotjfteigevung in ben Sangen ©rlen,
neranftattet nom Baubepartement Bafetftabt, ju
ber fich eine zahlreiche &äufer[cf)aft eingefunben hatte,
würben fotgenbe greife erhielt :

Stämme je nach Cluatität
rn^ gnhalt pro m'

50 ©ichen (Schwellen- u. Sägeichen) 0,25—3,36 gr. 100—210
burchfdjnütlich

22 iRüfchen 0,23—2,04 gr. 100
21 Afajien 0,16—1,71 „ 100
17 ©fchen - 0,31—2,91 „ 145

9 Cappeln 0,23—6,84 „ 100
7 Platanen 0,24—3,08 „ 73
3 0,34—1,06 „ 80
3 Äir'fchbäume 0,40—1,51 „ 84
1 Ahorn 0,25 „ 88
1 ©rte 1,04 „ 96

Dro^bem bie Abfuhroerf)äItniffe beS HotjeS atS günftig
bezeichnet werben tonnen, wirb in Anbetracht ber gegen»
wärtig hot)«" $ut)r= unb Arbeitslöhne mit einem erheb»
liehen 3ufct)lag ju genannten DurchfchnittSpreifen ge»

rechnet werben müffen. immerhin bürften genannte
ißreife einen Biafjftab ber gegenwärtigen Kreistage bitben,
für foldfe, bie fich "w ï>rn ^olgmarît intereffieren.

Borarlbcrgcr Holjiöirtfihüft. ÏÏRan berichtet ber
„ilteuen 3ür<her 3tg." auSBregenj: Die Stachfrage non
Hotzhönbtern unb ©ägewertbefitjern auS ber ©chweij,
in Borartberg SBätber- unb Hotz am ©tocte ju taufen,
ift fefjr rege, unb bie ©chweijer machen babei mit ihren
granten gute ©efdjäfte, ba bie ^aufabfehtüffe meift in
fronen ftattfinben. ©S würbe beStjalb bereits baoon
gefprochen, biefen Hanbet ju nerhinbern, wenn nicht grofje
ÜBerte in auStänbifdhen Befitj fommen füllten. Durch
einen Anfchtufj an bie ©chweij würben fich ^ folgen
freilich oott fetbft beheben. Aufjerbem wirb baS fragliche
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Es wäre ein Irrtum, zu glauben, daß der Bund die

Last der in die Kompetenz der Kantone und der Ge-
meinden fallenden Arbeiten ganz auf sich nehmen könne.
Der Bund muß sich darauf beschränken, ihnen zu Hilfe
zu kommen, indem er ihnen Kredit verschafft."

Eidgenössisches Arbeitsamt.
Wie schon früher mitgeteilt wurde, hat seinerzeit das

Schweizer. Volkswirtschaftsdepartement eine paritätische
Kommission unter dem Vorsitz eines Vertreters des De-
parlements eingesetzt zur Beratung der Frage der Er-
richtung eines eidgenössischen Lohnamtes. Diese Kom-
mission hat in ihrer Sitzung vom 17. März ihre Arbeiten
beendet, worauf das Departement dem Bundesrate den

Entwurf eines „Bundesbeschlusses betreffend die

Ordnung des Arbeitsverhältnisses" unterbreitete.

In seiner Sitzung vom 29. März hat der Bundesrat
beschlossen, den eidgenössischen Räten von der bevor-
stehenden Einrichtung der Vorlage Kenntnis zu geben
mit der Einladung, die Priorität festzusetzen und die

Kommissionen zu bestimmen, damit die Angelegenheit in
der nächsten Session behandelt werden kann. Der Ent-
wurf, der vom Bundesrat in einer seiner nächsten Sitz-
ungen behandelt werden wird, sieht im wesentlichen fol-
gendes vor: Errichtung eines eidgenössischen Arbeits-
am tes, dem in der Hauptsache die Erforschung der
Arbeitsverhältnisse und Lebensbedingungen obliegt, Ein-
setzung von aus Vertretern der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer zusammengesetzten paritätischen, dem Ar-
beitsamt angegliederten sogenannten Lohnstellen, d. h.
einer zentralen eidgenössischen Lohnkommission und
von verschiedenen, nach Betriebsarten oder regional ein-
gesetzten eidgenössischen Lohnausschüssen mit der Befugnis
zur verbindlichen Festsetzung von Löhnen. Diese
Befugnis ist vorläufig beschränkt auf die Heimarbeit,
kann aber bei vorhandenem Bedürfnis ausgedehnt werden
auf Industrie, Handel und Gewerbe. Im übrigen
amten die Lohnstellen als begutachtende und beratende
Instanzen hinsichtlich der Tätigkeit des Arbeitsamtes,
das sie auch durch Ausführung von Aufträgen in seinen
Aufgaben zu unterstützen haben. Eine direkke Ordnung
des Arbeitsverhältnisses ist neben der Lohnfestsetzung auch
dadurch vorgesehen, daß Gesamtarbeitsverträge
als allgemein verbindlich und Normalarbeitsverträge als
nicht wegbedingbar erklärt werden können.

Diese Befugnis wird, in Erweiterung des Art. 324
des O.-R., dem Bundesrat übertragen, wobei aber zur
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Ausübung dieser Befugnis ein Antrag der Lohnstellen
erforderlich ist. Überdies ist die Befugnis vorläufig eben-

falls auf die Heimarbeit beschränkt, kann aber auf
Industrie, Handel und Gewerbe ausgedehnt werden. Für
die als Abteilung des Volkswirtschaftsdepartements vor-
gesehene Amtsstelle ist die ursprüngliche Bezeichnung als
Lohnamt fallengelassen worden, einmal, weil die ganze
Einrichtung über die bloße Lohnfestsetzung hinausgeht,
und sodann, weil speziell diese letztere Befugnis nicht der
staatlichen Behörde, sondern den Lohnstellen, d. h. den
Vertretern der Arbeitgeber und Arbeiter selbst, übertragen
werden will. Stimmt der Bundesrat dem Entwürfe zu,
so werden damit die Räte in die Lage versetzt werden,
schon in der nächsten Session drei Postulate in einer
Vorlage zu behandeln: Schaffung von Lohnämtern, Aus-
aestaltuna des Kollektivvertraqsrechtes und Einführung
der Sozi'al-Statistik.

ì>êrb«mâ!mîen.
Schweizerischer Baumeisteroerband. Die von 640

Mitgliedern aus allen Gegenden der Schweiz besuchte

Jahresversammlung des Schweizerischen Baumeisterver-
bandes stimmte einhellig einem Antrag des Zentralvor-
standes betreffend Regelung des Konkurrenz-
wesens für Hoch bauarbeiten zu. In der Frage
der Regelung der Arbeitszeit nahm die Ver-
sammlung in zustimmendem Sinne Kenntnis von dem

bisherigen Ergebnis der Unterhandlungen mit den Ar-
beitern.

Holz-Marktberichte.
Holzpreise. (Korr.) An der am 26. März stattgefun-

denen Nutzholzsteigerung in den Langen Erlen,
veranstaltet vom Baudepartement Baselstadt, zu
der sich eine zahlreiche Käuferschaft eingefunden hatte,
wurden folgende Preise erzielt:

Stämme je nach Qualität
rr0 Inhalt pro m'

50 Eichen tzdMÜe». II. WMeilj 0,25—3,36 Fr. 100—210
durchschnittlich

22 Rüschen 0,23—2,04 Fr. 100
21 Akazien 0,16—1,71 100
17 Eschen. 0,31-2,91 145

9 Pappeln 0,23—6,84 100
7 Platanen 0,24—3,08 „ 73
3 Hagbuchen 0,34—1,06 80
3 Kirschbäume 0,40—1,51 „ 84
1 Ahorn 0,25 „ 88
1 Erle 1,04 96

Trotzdem die Abfuhrverhältnisse des Holzes als günstig
bezeichnet werden können, wird in Anbetracht der gegen-
wärtig hohen Fuhr- und Arbeitslöhne mit einem erheb-
lichen Zuschlag zu genannten Durchschnittspreisen ge-
rechnet werden müssen. Immerhin dürften genannte
Preise einen Maßstab der gegenwärtigen Preislage bilden,
für solche, die sich um den Holzmarkt interessieren.

Vorarlbcrger Holzwirtschaft. Man berichtet der
„Neuen Zürcher Ztg." aus Bregenz: Die Nachfrage von
Holzhändlern und Sägewerkbesitzern aus der Schweiz,
in Vorarlberg Wälder und Holz am Stocke zu kaufen,
ist sehr rege, und die Schweizer machen dabei mit ihren
Franken gute Geschäfte, da die Kaufabschlüsse meist in
Kronen stattfinden. Es wurde deshalb bereits davon
gesprochen, diesen Handel zu verhindern, wenn nicht große
Werte in ausländischen Besitz kommen sollten. Durch
einen Anschluß an die Schweiz würden sich die Folgen
freilich von selbst beheben. Außerdem wird das fragliche
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